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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Barbara Höll, Dr. Uwe-Jens Rössel, Dr. Christa Luft, Rolf 
Kutzmutz und der Gruppe der PDS 

Steuerliche Förderung kleiner und mittlerer Betriebe 

Das jährliche Subventionsvolumen beträgt nach Angaben von 
Wirtschaftsforschungsinstituten 216 Mrd. DM. Allein auf steuer-
liche Subventionen entfallen hiervon laut Subventionsbericht rd. 
35 Mrd. DM. Diese Zahl muß allerdings erheblich korrigiert wer-
den, da der Subventionsbericht aufgrund „nicht abschätzbarer 
Auswirkungen" oder wegen „Geringfügigkeit" die steuerlichen 
Mindereinnahmen eine ganze Reihe von Subventionen nicht er-
faßt. Andererseits werden verschiedene steuerliche Regelungen, 
die Subventionswirkungen haben, nicht ausgewiesen. 

Mit den für 1998 bzw. 1999 geplanten Steuerreformen werden 
auch solche steuerlichen Subventionen abgebaut, die ursprüng-
lich mit der Begründung, den Mittelstand fördern zu wollen, ge-
währt wurden. 

Den mittelständischen Unternehmen sind nahezu 70 % aller Be-
schäftigten zuzurechnen. Sie tragen 80 % der Ausbildungsplätze 
und produzieren 50 % des Bruttoinlandsprodukts. Den mittel-
ständischen Unternehmen kommt nach Auffassung der Bundes-
regierung bei der Bewältigung des notwendigen Strukturwandels 
und bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze aufgrund ihrer Flexi-
bilität und Innovationsdynamik eine besondere Rolle zu. Gleich-
zeitig haben diese Unternehmen gegenüber den Großunter-
nehmen eine Reihe von Wettbewerbsnachteilen. Zu nennen sind 
diesbezüglich vor allem die unzureichende Ausstattung mit 
Eigenkapital und Liquidität sowie Marktzugangsbarrieren. Auch 
angesichts der Monopolstellung von Großunternehmen gegen-
über kleinen und mittleren Unternehmen sei eine zielgerichtete 
Subventionierung notwendig. 

Die laufende Berichterstattung der Bundesregierung läßt kaum 
Rückschlüsse darauf zu, inwieweit die kleinen und mittleren Be-
triebe tatsächlich Nutzer der ihnen gewidmeten steuerlichen För-
derung sind, inwieweit sie durch diese Förderung zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen und zu Realinvestitionen befähigt werden und 
inwieweit diese Förderung zur Lösung ihrer wirtschaftlichen Pro-
bleme beiträgt. Entsprechend ist es auch nicht möglich, die Aus- 
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wirkungen der Streichungen steuerlicher Subventionen abzu-
schätzen. Angesichts der von der Bundesregierung ausgewiese-
nen Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen einerseits und 
des Ausmaßes steuerlicher Subventionierung andererseits ist es 
vor allem aus Gründen einer effizienten Förderung geboten, den 
Subventionsmechanismus auf seine Zielgenauigkeit und seinen 
Umfang zu überprüfen. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Durch welche Kriterien (Beschäftigung, Umsatz etc.) kenn-
zeichnet die Bundesregierung kleine und mittelständische 
Unternehmen, und wie grenzt sie unterschiedliche Unterneh-
mensgrößen (Kleinst-, Klein- und mittlere Betriebe) innerhalb 

dieser Kriterien ab? 

2. Stimmen die Abgrenzungskriterien entsprechend Frage 1 mit 
denen der EU überein? 

Wenn nein, welche Gründe bestehen für diese Abweichungen 
von den EU-Kriterien? 

3. Welche weiteren Kriterien sind der Bundesregierung zur 
Kennzeichnung kleiner und mittlerer Unternehmen bekannt? 

4. Welche Probleme sieht die Bundesregierung im Verhältnis von 
Groß- und Klein- bzw. mittleren Unternehmen hinsichtlich der 
Monopolstellung von Großunternehmen, der stärkeren Kapi-
talmacht, des Preisdumpings etc.? 

Welche ordnungsrechtlichen und/oder fiskalpolitischen Maß-
nahmen hat die Bundesregierung zur Lösung dieser Probleme 
ergriffen? 

5. Wie haben sich die Umsätze und Gewinne von kleinen und 
mittleren Unternehmen (entsprechend den zu Frage 1 ge-
nannten Kriterien) seit 1985 entwickelt (für den Zeitraum nach 
1990 bitte die Entwicklung für die neuen und alten Bundes-
länder getrennt darstellen.)? 

6. Liegen der Bundesregierung Angaben über die Anzahl der 
aufgrund von Ausgliederungen aus Großunternehmen ent-
standenen kleinen und mittleren Unternehmen vor? 

7. Inwieweit ist die Anzahl und Entwicklung der kleinen und 
mittleren Betriebe (geordnet nach Kriterien für Kleinst-, Klein-  

und mittlere Bet riebe sowie nach Wirtschaftszweigen) auf 

Ausgründungen zurückzuführen? 

8. Inwieweit ist die Anzahl der Existenzgründungen auf Aus-
gründungen zurückzuführen? 

9. Inwieweit wurde der Umstrukturierungsprozeß von Groß-
unternehmen, der zu Ausgründungen führte, durch Subven-
tionen aus dem Bundeshaushalt und - nach Kenntnis der 
Bundesregierung - den Länderhaushalten unterstützt? 

10. In welcher Höhe wurden in den neuen Bundesländern auf-
grund der Umstrukturierung von Großbetrieben und Kombi-
naten und des Beschäftigungsabbaus kleine und mittlere Be- 

 



Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/7996 

triebe (entsprechend den zu Frage 1 genannten Kriterien) ge-

schaffen? 

11. Inwieweit war nach Schätzungen bzw. Berechnungen der 
Bundesregierung die Ausgründung mit der Umwandlung ta-

riflich bzw. durch das Betriebsverfassungsgesetz geschützter 
Arbeitsverhältnisse verbunden? 

12. Wie hoch ist ggf. schätzungsweise Anzahl und Anteil der klei-
nen und mittleren Unternehmen, die durch Beteiligungen 
bzw. Anteilsbesitz mit anderen Unternehmen verbunden sind 

und als Tochterunternehmen oder/und Mutterunternehmen 
fungieren, an der Gesamtzahl der kleinen und mittleren Un-
ternehmen (gegliedert nach den zu Frage 1 genannten Krite-
rien)? 

13. Wie hoch ist die Anzahl und der Anteil der Betriebe, zu denen 
eine umsatzsteuerliche, gewerbesteuerliche oder körper-
schaftsteuerliche Organschaft besteht, an der Gesamtzahl der 
Betriebe? 

14. Wie hoch ist ggf. schätzungsweise die Anzahl und der Anteil 
der kleinen und mittleren Betriebe (entsprechend den zu 
Frage 1 genannten Kriterien), zu denen eine umsatzsteuer-
liche, gewerbesteuerliche oder körperschaftsteuerliche Or-
ganschaft besteht, an der Gesamtzahl der Betriebe, zu denen 
eine solche Organschaft besteht? 

15. Bei welchen steuerlichen Regelungen bzw. Subventionen wird 
die Verflechtung kleiner und mittlerer Betriebe zu anderen 

Unternehmen berücksichtigt? 

16. Inwieweit sieht die Bundesregierung hinsichtlich der steuer-
lichen Berücksichtigung von Verflechtungen der Unter-
nehmen Korrekturbedarf? 

17. Inwieweit besteht nach Auffassung der Bundesregierung bei 
den einzelnen steuerlichen und sonstigen Subventionen die 
Möglichkeit, daß aufgrund von Verflechtungen auch große 
Konzerne und Beteiligungsgesellschaften diese Regelungen 
beanspruchen können? 

18. Welche steuersystematischen oder wi rtschaftlichen Über-
legungen haben die Bundesregierung veranlaßt, kleine und 
mittlere Betriebe aufgrund der Höhe des Einheitswerts zu 
definieren? 

19. Welche steuersystematischen oder wi rtschaftlichen Überle-
gungen führten im Rahmen des § 7 g EStG in den einzelnen 
Zeiträumen zur Bestimmung der jeweiligen Höhe der Ein-
heitswert- und Gewerbekapitalgrenze? 

Inwieweit führten diese Änderungen zu einer zielgenaueren 
Förderung kleiner und mittlerer Bet riebe? 

20. Inwieweit führt die Ersetzung des Einheitswerts durch das 
Betriebsvermögen und die Erhöhung der Grenze auf 
400 000 DM gemäß Jahressteuergesetz 1997 zu einer ziel-
genaueren Förderung kleiner und mittlerer Betriebe? 
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21. Warum werden zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe 
erbschaftsteuerliche und - bis 1996 - vermögensteuerliche 
Freibeträge von 500 000 DM gewährt, während die Einheits-
wertgrenze in § 7 g EStG 300 000 DM betrug? 

22. Inwieweit besteht nach Ansicht der Bundesregierung die 
Möglichkeit, daß auch Unternehmen, die nicht die Kriterien 
für kleine und mittlere Bet riebe erfüllen, durch die Streichung 
der Gewerbekapitalgrenze die Abschreibungsmöglichkeiten 
nach § 7 g EStG in Anspruch nehmen können? 

23. Inwieweit können durch andere bzw. im Zusammentreffen mit 
anderen steuerlichen Regelungen höhere Abschreibungen in 
Anspruch genommen werden, als es nach § 7 g EStG möglich 
ist? 

Inwieweit sind diese Regelungen auf kleine und mittlere Be-
triebe begrenzt? 

24. Ab welcher Höhe des Gewinns kann die Steuerermäßigung 
aus der Begrenzung des Spitzensteuersatzes der Einkommen-
steuer für gewerbliche Einkünfte auf 47 % durch Einzelunter-
nehmen und Personengesellschaften in Anspruch genommen 
werden? 

25. Wie entwickelt sich aufgrund der Tarifbegrenzung (47 %) in 
Abhängigkeit von der Höhe des Gewinns die Steuerent-
lastung, und wie hoch ist die maximale Steuerersparnis? 

26. Wie hoch ist nach Schätzung der Bundesregierung der Anteil 
von kleinen und mittleren Unternehmen (entsprechend den zu 
Frage 1 genannten Kriterien), für deren Einkünfte die Tarif-
begrenzung für gewerbliche Einkünfte (47 %) in Anspruch 
genommen werden kann und für die die maximale Steuer-
ersparnis eintritt, an der Gesamtzahl der Einzelunternehmen 
und Personengesellschaften? 

27. Wie hoch ist ggf. schätzungsweise die Anzahl kleiner und 
mittlerer Einzelunternehmen, Personengesellschaften und 
Kapitalgesellschaften (entsprechend den zu Frage 1 genann-
ten Kriterien) mit einem Gewinn von bis zu 25 000, 50 000 und 
100 000 DM? 

28. Kann die Bundesregierung empirisch nachweisen, daß die 
Steuerermäßigung aufgrund der Tarifbegrenzung für ge-
werbliche Einkünfte (47 %) zu einer Erhöhung von Realin-
vestitionen oder Schaffung von Arbeitsplätzen geführt hat? 

29. Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, die Tarifbegren-
zung für gewerbliche Einkünfte stärker mit dem Anreiz zur 
Reinvestition der Gewinne und zur Schaffung von Arbeits-
plätzen zu verbinden? 

30. Inwieweit sind nach Auffassung der Bundesregierung kleine 
und mittlere Unternehmen (entsprechend den zu Frage 1 ge-
nannten Kriterien) von der Gewerbekapitalsteuer und Ge-
werbeertragsteuer betroffen, wenn nach Schätzungen ins-
gesamt nur 16 % der Unternehmen Gewerbekapitalsteuer und 
34 % der Unternehmen Gewerbeertragsteuer entrichten? 
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31. Wie hoch ist ggf. schätzungsweise der Anteil der Betriebe, die 
über ein negatives Gewerbekapital, ein Gewerbekapital von 
weniger als 120 000 DM und ein Gewerbekapital von mehr als 
120 000 DM verfügen, an allen Betrieben? 

32. Wie hoch ist ggf. schätzungsweise der Anteil der kleinen und 
mittleren Betriebe (entsprechend den zu Frage 1 genannten 
Kriterien), die über ein negatives Gewerbekapital, ein Gewer-

bekapital von weniger als 120 000 DM und ein Gewerbe-
kapital von mehr als 120 000 DM verfügen, an der Gesamtzahl 
der kleinen und mittleren Betriebe? 

33. Wie würde sich schätzungsweise die Zahl der gewerbesteuer-
zahlenden kleinen und mittleren Betriebe verändern, wenn 

auch für gewerbesteuerliche Zwecke eine Neubewertung der 
Betriebsgrundstücke vorgenommen werden würde? 

34. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil 
von vermögensverwaltenden und freiberuflichen Unter-
nehmen, die nicht der Gewerbesteuer unterliegen, in den ein-
zelnen Gewerbekapitalgruppen (siehe Fragen 31 und 32)? 

35. Wie hoch ist aufgrund der zuletzt verfügbaren Zahlen der An-

teil der Unternehmen - gegliedert nach Rechtsform und Ver-
teilung des Nennkapitals (ein Gesellschafter, Beteiligung zu 

25 %, größere Streuung des Anteilsbesitzes) -, deren Ein-
heitswert niedriger als 250 000, 500 000 und 1 Mio. DM ist, an 
der Gesamtzahl der Unternehmen? 

36. Wie hoch ist unter Berücksichtigung dieser Einheitswert-
grenzen (siehe Frage 35) der Anteil von Unternehmen ohne 
Betriebsgrundstücke? 

37. Wie wird sich unter Berücksichtigung der Neubewertung der 
Einheitswerte für Betriebsgrundstücke gemäß Jahressteuer-
gesetz 1997 die Anzahl der Betriebe in den einzelnen Gruppen 
(siehe Frage 35) verändern? 

38. Inwieweit existieren branchenspezifische Unterschiede in der 
Höhe der Einheitswerte von kleinen und mittleren Unter-
nehmen? 

39. Kann die Bundesregierung auf Angaben zurückgreifen, die 
Aufschluß über den Zusammenhang von Einheitswert und 
den Kriterien für kleine und mittlere Betriebe (siehe Frage 1) 
geben? 

40. Inwieweit führen nach Ansicht der Bundesregierung die ver-
schiedenen Bewertungsverfahren zur Feststellung des Ein-
heitswertes des Betriebsvermögens für Einzelunternehmen, 
Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften zu unter-
schiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der erbschaftsteuerlï-
chen und - bis 1996- vermögensteuerlichen Belastung? 

41. Wie wirkt sich die Nichteinbeziehung des Firmenwertes und 
anderer immaterieller Wirtschaftsgüter (sofern diese nicht 
entgeltlich erworben wurden) auf die Höhe der Bewertung 
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von kleinen und mittleren Unternehmen bzw. Anteilen an 

diesen Unternehmen aus? 

42. In welchen Staaten werden nach Kenntnis der Bundesregie-

rung bei der Bewertung von Betriebsvermögen auch nicht 
entgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter berück-
sichtigt? 

43. Liegen der Bundesregierung Angaben über die Zahl der ver-

erbten Unternehmen bzw. vererbten Unternehmensanteile mit 
beherrschendem Einfluß vor, die durch den Erben fortgeführt 

wurden? 

44. Wie oft wurden ggf. schätzungsweise der erbschaftsteuerliche 
Freibetrag und Bewertungsabschlag für die Übertragung von 
Einzelunternehmen und Anteilen an Unternehmen gemäß § 13 
Abs. 2 a ErbStG (Fassung bis 1996) gewährt? 

45. Wie hoch ist die Anzahl der Übertragungen von kleinen und 
mittleren Unternehmen (entsprechend den zu Frage 1 ge-
nannten Kriterien) bzw. von Anteilen an diesen Unternehmen, 
bei denen die Förderung nach § 13 Abs. 2 a ErbStG (Fassung 
bis 1996) in Anspruch genommen werden konnte? 

46. Welche erbschaftsteuerlichen und - bis 1996 - vermögen

-

steuerlichen Belastungsunterschiede resultieren für kleine 
und mittlere Bet riebe einerseits und Großbetriebe andererseits 
aus dem Ansatz des Betriebsvermögens. zu Steuerbilanz- statt 
zu Handelsbilanzwerten vor allem hinsichtlich der Inan-
spruchnahme von Sonderabschreibungen, degressiven Ab-
schreibungen, Bildung von Rückstellungen? 

47. Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeit, daß zum 
Zweck der Steuervermeidung aufgrund der erbschaftsteuer-

lichen und - bis 1996 - vermögensteuerlichen Freibeträge und 
Bewertungsabschläge Vermögensumschichtungen aus den 
privaten Vermögen in das Betriebsvermögen erfolgen? 

Bonn, den 11. Juni 1997 

Dr. Barbara Höll 
Dr. Uwe-Jens Rössel 
Dr. Christa Luft 
Rolf Kutzmutz 
Dr. Gregor Gysi und Gruppe 

 





 


